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#ST# Bekanntmachungen
von

Departementen und ändern Yenaltungsstellen des Blies.

Verpfändung einer Eisenbahn.
Der Verwaltungsrat der Drahtseilbahngesellschaft Locarno-

Madonna del Sasso wünscht ihre Bahn mit einer Baulänge von
830 Metern samt Betriebsmaterial und Zubehörden im Sinne des
Artikels 9 des Bundesgesetzes betreffend die Verpfändung und
Zwangsliquidation von Eisenbahnen, vom 24. Juni 1874, im I. Rang
zu verpfänden, behufs Sicherstellung eines Anleihens' im Betrage
von Fr. 150,000, das zur Vollendung des Bahnbaues verwendet
werden soll.

Gemäß gesetzlicher Vorschrift wird dieses Gesuch hiermit
öffentlich bekannt gemacht und eine mit dem 5. Dezember 1905
ablaufende Frist angesetzt, binnen welcher allfällige Einsprachen
dem Bundesrat schriftlich einzureichen sind.

B e r n , den 21. November 1905.

Im Auftrag des Bundesrates:

Bundeskanzlei.
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